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Arztrecht in Bremen – Fortbildungsordnung  4.4.1 - 4 

Anlage 
 
Die Grundeinheit der Fortbildungsaktivitäten ist der „Fortbildungspunkt“. Dieser entspricht in der Regel 
einer akademischen Stunde (45 Minuten). 
 
Fortbildungspunkte können nur für die Teilnahme an vorher von der Ärztekammer Bremen anerkann-
ten Fortbildungsveranstaltungen erworben werden. 
 
Es ist zu unterscheiden zwischen verschiedenen Kategorien von Fortbildungsmaßnahmen: 
 
 
Kategorie Fortbildungsmaßnahme Punktbewertung 

A Vortrag und Diskussion („Frontalveranstaltung“) 1  Punkt pro Fortbildungsstunde 
    höchstens 8 Punkte pro Tag 
 

B Mehrtägige Kongresse im In- und Ausland, 
wenn kein Einzelnachweis entsprechend Kategorie 
A bzw. C erfolgt 

3  Punkte pro ½ Tag bzw.  
6  Punkte pro Tag 
Innerhalb der Kategorie B werden maximal 
60 Punkte in 3 Jahren bzw. 100 Punkte in 5 
Jahren anerkannt 
 

C Fortbildung mit konzeptionell vorgesehener Betei-
ligung jedes einzelnen Teilnehmers (z.B. Workshop, 
Arbeitsgruppen, Qualitätszirkel, Balintgruppen, 
Kleingruppenarbeit, Supervision, Fallkonferenzen, 
Literaturkonferenzen, praktische Übungen) 
 

1  Punkt pro Fortbildungsstunde 
1  Zusatzpunkt pro Veranstaltung bis zu 4 

Stunden 
2  Zusatzpunkte pro Tag 
 

 Lernerfolgskontrolle 1  Zusatzpunkt bei den  
    Kategorien A bis C 

D Strukturierte interaktive Fortbildung via Printme-
dien, Online-Medien und audiovisuelle Medien mit 
nachgewiesener Qualifizierung und Auswertung 
des Lernerfolgs in Schriftform.  
Die hierfür anrechenbaren Medien und Inhalte 
müssen zuvor von einer Landesärztekammer aner-
kannt werden. 
 

1  Punkt pro Übungseinheit (entspricht in 
der Regel einer akademischen Stunde) 

Innerhalb der Kategorie D werden maximal 
60 Punkte in 3 Jahren bzw. 100 Punkte in 5 
Jahren anerkannt 

E Selbststudium durch Fachliteratur und –bücher 
sowie Lehrmittel 

Innerhalb der Kategorie E werden 30 Punk-
te für 3 Jahre bzw. 50 Punkte für 5 Jahre 
anerkannt 
 

F Autoren 
 
Referenten/Qualitätszirkelmoderatoren 

1  Punkt pro Beitrag 
 
1  Punkt pro Beitrag/Poster/Vortrag zusätz-
lich zu den Punkten der Teilnehmer  
 
Innerhalb der Kategorie F werden maximal 
30 Punkte in 3 Jahren bzw. 50 Punkte in 5 
Jahren anerkannt 
 

G Hospitationen 1  Punkt pro Stunde 
    maximal 8 Punkte pro Tag 
Innerhalb der Kategorie G werden maximal 
60 Punkte in 3 Jahren bzw. 100 Punkte in 5 
Jahren anerkannt 

 




